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a) E in  H ostprov ider ist zur Verm eidung einer H aftung als 
mittelbarer Störer grundsätzlich nicht verpflichtet, die. von 
den N u tzern  ins N e tz  gestellten Beiträge vor der Veröffent
lichung au f eventuelle Rechtsverletzungen zu überprüfen. E r 
ist aber verantw ortlich, sobald  er Kenntnis von den R echts
verletzungen erlangt.
b) Ist der H o stp rov ider m it der Behauptung eines Betroffe
nen konfrontiert, ein von einem N u tzer eingestellter Beitrag 
verletze ihn in seinem  Persönlichkeitsrecht, und ist die Bean
standung so  konkret gefasst, dass der Rechtsverstoß auf der 
G rundlage der Behauptung des Betroffenen unschw er bejaht 
w erden kann, so  ist eine Erm ittlung und Bew ertung des ge
sam ten Sachverhalts unter Berücksichtigung einer etwaigen 
Stellungnahm e des für den beanstandeten Beitrag Verantw ort
lichen erforderlich.
c) Z ur Bestim m ung, w elcher Ü berprüfungsaufw and vom  
H ostprov ider im  Einzelfall zu verlangen ist, bedarf es einer 
um fassenden Interessenabw ägung, bei der die betroffenen 
G rundrechte der Beteiligten zu berücksichtigen sind. M aß
gebliche Bedeutung kom m t dabei dem  G ew icht der angezeig
ten Rechtsverletzung sow ie den Erkenntnism öglichkeiten des 
Providers zu. Z u berücksichtigen sind aber auch Funktion 
und Aufgabenstellung des vom  Provider betriebenen D ienstes 
sow ie die Eigenverantw ortung des für die persönlichkeitsbe
einträchtigende A ussage unm ittelbar verantwortlichen -  ggf. 
zulässigerw eise anonym  auftretenden -  N utzers.
d) D er vom  Betreiber eines A rztbew ertungsportals verlangte 
Prüfungsaufw and d arf den Betrieb des Portals w eder w irt
schaftlich gefährden noch unverhältnismäßig erschweren, hat 
aber zu berücksichtigen, dass eine gew issenhafte Prüfung der 
Beanstandungen von betroffenen Ä rzten durch den P ortalbe
treiber eine entscheidende V oraussetzung dafür ist, dass die 
Persönlichkeitsrechte der (anonym  oder pseudonym ) bewer
teten Ä rzte  beim  Portalbetrieb hinreichend geschützt sind.... 139

a) D ie  Frage , ob  der Verletzte seinen Ersatzanspruch unm it
telbar gegen einen Versicherer des Ersatzpflichtigen geltend 
machen kann, richtet sich gem äß A rt. 40 A bs. 4 E G B G B  al
ternativ nach dem  au f die unerlaubte H andlung oder dem  auf 
den Versicherungsvertrag anzuw endenden Recht. D ie  B estim 
m ung sieht eine echte A lternativanknüpfung vor; der D irck- 
tanspruch ist nicht nur subsid iär aus dem Versicherungsver
tragsstatut herzuleiten. •
b) Führen die beiden Anknüpfungsalternativcn zu unter
schiedlichen R echtsordnungen, ist das für den G eschädigten 
im konkreten E inzelfall günstigere Recht anzuwenden. D er 
Verletzte m uss sich  nicht au f eine der in Betracht kom m enden 
Rechtsordnungen berufen; vielmehr hat das G ericht von A m ts 
wegen das dem  G.eschädigten günstigere Recht zu ermitteln.
c) D em  von A rt. 40 A bs. 4 E G B G B  zur A nw endung berufe
nen Recht unterliegt auch die Frage , ob  der D ircktanspruch 
verjährt is t . .................. ................................ ................... ....;...................  157
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a) H at der A nspruch aus vorsätzlich  begangener unerlaubter 
H andlung einen anderen Streitgegenstand als der titulierte 
Anspruch, kann der Schuldner gegenüber dem  Feststellungs- 
begehren des G läubigers einw enden, der A nspruch aus vor
sätzlich begangener unerlaubter H andlung sei verjährt.
b) Rechtskräftig festgestellt sind alle materiell-rechtlichen 
A nsprüche, die vom  Streitgegenstand um fasst sind, über den 
mit dem  Titel entschieden w urde.
c) D er A nspruch au s vorsätzlicher Verletzung der U nter
haltspflicht hat einen anderen Streitgegenstand als ein gesetz
licher U nterhaltsanspruch...................................................................  168

a) H ängen beide Forderungen  von derselben Bedingung ab, 
ist eine A ufrechnung nach § 95 A bs. 1 In sO  auch dann zu läs
sig, wenn es sich dabei um  eine recWrsgeschäftUche Erklärung 
handelt.
b) D urch den E intritt des D arlehensgebers in das R ü ckab
w icklungsverhältnis nach W iderruf eines verbundenen G e 
schäfts erlöschen die A nsprüche des Verbrauchers gegen den 
Unternehm er und des D arlehensgebers gegen den Verbraucher 
kraft G esetzes, sow eit das D arlehen dem  U nternehm er zuge
flossen ist. D ies gilt auch in der Insolvenz des Verbrauchers.. 179

Z um  G run dsatz  der Staatenim m unität bei einer U m schul
dung von Staatsanleihen aufgrund des Erlasses eines die 
U m sch uldung erm öglichenden G esetzes und der A llgem ein
verbindlicherklärung einer entsprechenden M ehrheitsent
scheidung der G läu biger......................................................................  191
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